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Soweit in diesem Skriptum personenbezogene Ausdriicke verwendet werden, umfassen sie
Frauen und Manner gleichermalRen (Mitarbeiterin/Mitarbeiter, Patient/Patientin)
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Arbeitssicherheit in der
Medizinprodukteaufbereitung

1 Ziel des Unterrichtes:

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin soll im Rahmen des Unterrichtes folgende grundlegende

Kompetenzen erwerben:

kennt personliche Arbeitsschutzausristungen (PSA) und kann die korrekte
Anwendung erklaren

kennt Schutzbekleidung und kann die Anwendung zum eigenen Schutz
erklaren

kennt die Pflichten des Arbeitnehmers und arbeitet in Ubereinstimmung mit
beruflichen und organisatorischen Bestimmungen

kennt Gefahrenquellen im Rahmen der Aufbereitung von MP

beherrscht den richtigen Umgang mit Ausscheidungen und Abféllen aus dem
medizinischen Bereich

erkennt auszuscheidende Materialien in  Instrumentensieben, um
Fremdmaterialien auszusortieren und der richtigen Entsorgung zuzufuhren
beherrscht den Umgang mit Prozesschemikalien in Geraten, um die
Wirksamkeit dieser sicherzustellen;

kann Maschinen und Betriebsmittel (z. B. Leitern) sicher und ordnungsgeman
verwenden

erkennt  Ablaufstérungen und  setzt folgerichtigen Malinahmen
(Vorgehensweise) bei Ablaufstérungen

kann Chemikalien rechtskonform lagern

kennt den dsterreichischen Impfplan sowie sanitatsbehdrdliche Empfehlungen
hinsichtlich Impfschutz Hepatitis;

2 Anderungen zu Vorversionen:

Auf Grund gesetzlicher Anderungen und Anderung der Anforderung an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AEMP wurde das Skriptum den derzeit
geltenden Normen und der derzeitigen gesetzlichen Lage angepasst.

Dabei wurde auch der Entwurf des Curriculums far die
Desinfektionsassistenten (Medizinisches Assistenzberufegesetz)
bertcksichtigt.

Zum besseren Verstandnis wurden praktische Beispiele ergdnzend eingefugt.
Erweitert wurden Inhalte zum Thema Kompetenz und die Listung der Themen
fur das Praktikum.

Merkblatter fur die Gefahrdung durch spezielle Erreger wurden beibehalten,
werden aber in diesem Teil des Unterrichtes nur informativ erwahnt.

Die Erklarung der Erreger und ggf. das Krankheitsbild sind Teil des
Unterrichtes ,Grundlagen der Hygiene und Mikrobiologie* und in Fachkunde 2
.Spezielle Mikrobiologie*®

Seite 4 von 35



OGSV - Fachkundelehrgang 1 4 Arbeitssicherheit in der AEMP

3 Einfldhrung

In jeder Medizinprodukteaufbereitung (AEMP) haben wir es mit vielen Geraten
(Arbeitsmitteln) und gefahrlichen Stoffen (z.B. Desinfektionsmitteln, Reinigungsmitteln) zu
tun.

Hinzukommen Arbeitsablaufe bei denen schwere Lasten gehoben werden muissen.

Um Unfélle und Beinaheunfélle zu vermeiden ist es wichtig alle Bereiche anzuschauen, ob
es Gefahren bzw. Gefahrdungen fir Arbeitnehmer gibt. Werden Gefahren bzw.
Gefahrdungen festgestellt, sind gleichzeitig auch Malinhahmen zum Schutz der Arbeitnehmer
festzulegen. Diesen Vorgang nennt man auch EVALUIERUNG.

Die gesetzlichen Grundlagen fur die Arbeitssicherheit findet man in Osterreich im
Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz. In diesem Gesetz sind nicht nur die Pflichten des
Arbeitgebers niedergeschrieben sondern auch die Pflichten des Arbeitnehmers.
Landerspezifische Gesetze sind dabei zu beachten.

Leitsatz zu diesem Thema von Werner von Siemens aus dem Jahre 1880:

.Das Verhiten von Unféllen darf nicht als eine Vorschrift des Gesetzes aufgefasst werden,
sondern als ein Gebot menschlicher Verpflichtung und wirtschaftlicher Vernunft!

4 Evaluierung Gefahren und Gefahrdungen / mogliche
Gefahren in einer AEMP

4.1 Ermittlung und Beurteilung von Gefahren (Evaluierung)
Die Evaluierung muss vom Arbeitgeber veranlasst werden.

In den meisten Féllen wird dies die Sicherheitsfachkraft (Sicherheitstechniker) mit den
Sicherheitsvertrauenspersonen, den Arbeitsmedizinern und den Mitarbeitern vor Ort
durchfihren.

Dabei werden folgende Punkte berlicksichtigt:

Mogliche Gefahren und Gefahrdungen muissen erkannt werden und den Mitarbeitern
bewusst gemacht werden.

» Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstatte
Gestaltung und der Einsatz der Arbeitsmittel
Verwendung der Arbeitsstoffe

Gestaltung der Arbeitsplatze

Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgange

YV VYV VY VY V

Ausbildung und Unterweisung der Mitarbeiter
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» Besonders gefahrdete oder schutzbedurftige Mitarbeiter (Werdende und stillende
Mutter, Lehrlinge, Jugendliche, Behinderte, etc.)

Beispiele von Gefahrdungen in einer AEMP
Gebrauch von Arbeitsmitteln
Verbrennungsgefahr durch heif3e Oberflachen und Dampfeinwirkung am Sterilisator.

Mafnahmen: Unterweisung und Verwendung von entsprechender Schutzausristung
(Schutzhandschuhe)

Gestaltung Arbeitsverfahren
Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Instrumente
Verkehrswege durch Containerwagen verstellt
Arbeiten in der H6he

Maflinahmen: Unterweisung, Verwendung entsprechender Behélter, geeignete
Aufstiegshilfen

Gefahrdungen durch Arbeitsstoffe

Durch kontaminierte Instrumente (Instrumente mit Blut, Eiter, Harn Stuhl, Sputum,
usw.).

Maflnahmen: Unterweisung,  Verwendung  geeigneter  Schutzausristung
(wasserdichte Schutzkleidung, Handschuhe, Mund- und Augenschutz)

Gefahrdungen durch physikalische Einwirkungen
Alkoholdampfe, Hitze, Dampf, Druckluft, Gase usw.
Maflnahmen: Unterweisung, Schutzbekleidung

Gefahrdungen durch korperliche Belastungen
Heben und Tragen von Lasten (Container)

Maflinahme: Unterweisung Uber richtiges heben und tragen

4.2 Informationssammlung

An Hand der gesammelten Informationen wird kontrolliert, ob sich die AEMP in einem
Zustand befindet, der den gesetzlichen Vorschriften, Verordnungen sowie dem Stand der
Technik entspricht.

4.3 Risikobeurteilung

Fur einzelne Gefahrdungen kann eine Risikobeurteilung vorgenommen werden. Dabei wird
die Dringlichkeit des Handlungsbedarfes uber die Eintrittswahrscheinlichkeit und die
moglichen Unfallfolgen festgelegt (Hohe Eintrittswahrscheinlichkeit mit groRer Gefahr =
sofortiger Handlungsbedarf).
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4.4 Festlegen und Durchfliihren von MalRnahmen

Fir die
werden.

>

Festlegung von MaRnahmen muss eine bestimmte Vorgangsweise eingehalten

Verfahren (Ersatz, Optimierung)

Als erstes wird geprift, ob es notwendig ist ein gefahrliches Verfahren
anzuwenden. Z.B.: Gassterilisation. Mit dieser Art der Sterilisation sind viele
Gefahrdungen verbunden. Wenn es moglich ist wird man diese Methode vermeiden
und durch Dampfsterilisation ersetzen

Technische MalRnahmen

Als zweites wird man versuchen die technischen Einrichtungen so sicher wie
mdoglich zu machen, damit von dort keine Gefahrdungen fur die Mitarbeiter
ausgehen konnen. Z.B. Wird die Steuerung des Sterilisators so ausgefiihrt, dass
das Offnen nur im drucklosen Zustand mdglich ist (Vermeidung von
Verbrennungen).

Organisatorische Malinahmen

Drittens sind Arbeitsablaufe so zu organisieren, dass mdglichst wenige Gefahren
von ihnen ausgehen. Z.B.: Maschinelle Instrumentenaufbereitung, statt einer
manuellen Aufbereitung.

Personenbezogene MalRhahmen

Viertens wird man den Mitarbeiter schulen (Unterweisung) und ihm die fur die
jeweilige Tatigkeit notwendigen Schutzausristungen zur Verfigung stellen
(Handschuhe, Schutzbrille, Schutzmantel, Mundschutz).

5 Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument

Die Dokumentation der Gefahren und Gefahrdungen im Bereich der Aufbereitung erfolgt in
einem eigenen Dokument. In diesem Dokument wird u. a. festgehalten:

>
>
>
>
>
>
>

>

Wer bei der Gefahrenermittlung anwesend war

In welchem Zeitraum diese stattgefunden hat

Genaue Angaben Uber den Arbeitsplatz

Festgestellte Gefahrdungen

Durchzufiihrende MalRnahmen

Termin und Zustandigkeit fir die Umsetzung dieser Malinahmen
Verzeichnis der gefahrlichen Arbeitsstoffe

Verzeichnis der prufpflichtigen Arbeitsmittel (Sterilisator, Dampferzeuger, etc.)

Die Mindestinhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes sind in Osterreich in
der Dokumentationsverordnung festgelegt.
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Da sich Arbeitsvorgédnge im Laufe der Zeit &ndern und auch neue Geréte zugekauft werden,
ist die Evaluierung wird der Aufbereitungsbereich in regelmafigen Abstanden (jahrlich) neu
beurteilt.

6 Arbeitsstoffe

Wenn Stoffe bestimmte Eigenschaften haben werden sie als gefahrlich eingestuft und
gekennzeichnet.

Mit der Umstellung der Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien auf GHS (,,Globally
Harmonized System) werden die bisher verwendeten rechteckigen orangefarbenen
Gefahrstoffsymbole durch neue Gefahrenpiktogramme (rotumrandete Rauten mit schwarzen
Symbolen auf weiRem Grund) abgeldst.

Das Ziel von GHS ist eine weltweit einheitliche Einstufung und Kennzeichnung von
Chemikalien. Die GHS Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) ist seit 20. Janner
2009 in Kraft und ist in Osterreich ohne nationale Umsetzung direkt anzuwenden.

Fur die Verwendung von ,alten“ Kennzeichnungen gelten folgende Ubergangsfristen:
» Stoffe bis Dezember 2010
» Zubereitungen (zukinftig als Gemische bezeichnet) bis Juni 2015

In den Ubergangsbestimmungen der GHS-Verordnung ist auch festgehalten, dass die
Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen nach der GHS-Verordnung auch
schon vor Ablauf der oben genannten Ubergangsterminen erlaubt ist.

Die nationale Osterreichische Gesetzgebung muss an die GHS-Verordnung angepasst
werden (z.B. Chemikaliengesetz)
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6.1 Arbeitsstoffe / Kennzeichnung

Gefahrliche Arbeitsstoffe durfen wegen einer moglichen Verwechslungsgefahr
niemals in Lebensmittelbehalter (Getrankeflaschen, Gurkenglaser, etc.)
umgefullt werden!

Mit Hilfe der auf den nachfolgenden Bildern dargestellten Symbolen ist ein gefahrlicher
Arbeitsstoff von jedem Mitarbeiter relativ einfach zu erkennen.

Gefahre nkommunikation Zukiinftige Begriffe mit GHS Gefahrenkommunikation
in Zukunft

Instabile, explosive Stoffe/Gemische H 200
Explosive Stoffe/Gemische Unterklassen 1.1 bis 1.3 H 201,H 202, H 203
Selbstzersetzliche Stoffe/Gemische Typ A (Typ B) H 240 (H 241)

Exlions: [R6] Organische Peroxide Typ A (Typ B)

Gefalr H 240 (H 241)
gefihrlich

Explosive Stoffe/Gemische

KeiNE KENNZEICHNURG Unterklasse 1.4

H 204

iKD S

Waming

A b BN o

H 224
H 220

@ H 222
Gefahr

Flussigkeltan und Dampfe, Gase, Aerosole
- extrem entziindbar

Fliissigceiten und Dampfe
- leicht entziindbar

Lelchtentzindlich o -

KeIn SymeoL R 10

Fliissigkeiten und Dampfe, Aerosole
e - entziindbar
INE KENNZEICHNUNG
Flammpunkt 56 - 60 °C 4
T "
Selbstentziindliche (pyrophore) 1250
FIUSSIskEItEII und Feststoffe
In Beriihrung mit Wasser entziindbare : i
S . 261

Gase entwickelnd Kategorien 1,2 und 3 H 261
Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische Kat.1 & 2 :g
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Typ B, : ig;
Cund D; Typ Eund F =
0Organische Peroxide : ;z;
Typ B, Cund D; Typ E und F H 242
Entziindend (oxidierend) wirkende S ore
Fliissigkeiten H

z ; 272
Kategorien 1, 2 und Kategorie 3

randford ern

Unter Druck stehende Gase

KEINE KENNZEICHNUNG

Auf Metalle korrosiv wirkend
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Gefahrenkommunikation Zukiinftige Begriffe mit GHS Gefahrenkom munikation
in Zukunft

H 330

Akute Toxizitét

H 310
Todlich bei Einatmen, bei Hautkontakt, bei Verschlucken H :;00
Akute Toxizitit pe
Giftig bei Einatmen, bei Hautkontakt, bei Verschlucken H 301
Spezifische Zielorgan-Toxizitat : ;;g
bei einmaliger Exposition, bei wiederholter Exposition H 350
Karzinogenitét H 350
: Keimzell-Mutagenitt @ : ;22
Gifie R &0 L yl e
Rgl Reproduktionstoxizitat H 360
R 42 Sensibilisierung der Atemwege H 334
R65 Aspirationsgefahr H 304
= ey
RG8 Spezifische Zielorgan-Toxizitét H 371
R 48 bei einmaliger Exposition, bei wiederholter Exposition H 373
R4 Karzinogenitdt H 351
R 68 : e H 341
Gesundheits R 62 Keimzell-Mutagenitat H 361
LD L Reproduktionstoxizitit H 361
R20 Akute Toxizitit H 332
R21 Gesundheitsschidlich H 312
R22 bei Einatmen, bei Hautkontakt, bei Verschlucken H 302

e

Atzung der Haut H g::
{(irveversible Wirkungen)
Schwere Augenschidigung H ais

(ireversible Wirkungen)

Augenreizung H 319

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt Atemwegsreizung H 335
Reizung der Haut H 315
A Sensibilisierung der Haut T H 317

Spezifische Zielorgan-Toxizitat

SR TR AL RYT betdubende Wirkungen

H 336

o

Warnung
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6.2 Gefahrliche Arbeitsstoffe / Verordnung explosionsfahige
Atmosphéaren (VEXAT)

Die ,Verordnung explosionsfahige Atmospharen - VEXAT) BGBI. Il Nr. 309/2004 ist in der
AEMP entsprechend den Vorgaben umzusetzen. Die Verordnung ist seit 1.7.2006 in Kraft.

Eine explosionsfahige Atmosphare ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,
Dampfen, Nebeln oder Stauben, das explodieren kann.

Eine explosionsfahige Atmosphéare kann daher tberall dort auftreten, wo mit diesen Stoffen
gearbeitet wird.

Es muss ein Dokument (Explosionsschutzdokument) entsprechend den Vorgaben der
Verordnung erstellt werden.

In diesem Explosionsschutzdokument werden im Wesentlichen die Explosionsgefahren, die
ergriffenen Mal3hahmen zum Explosionsschutz, sowie das richtige Verhalten der betroffenen
Arbeitnehmerinnen im Normalbetrieb und im Stdrfall detailliert beschrieben.

Das Explosionsschutzdokument ist vom Arbeitgeber fur alle explosionsgefahrdeten Bereiche
zu erstellen.

Dieser kann sich auch Personen (externe Fachkrafte) bzw. Betriebsangehdriger, die
fachliche Kenntnisse und Berufserfahrungen besitzen, bedienen.

Mitarbeitern mussen entsprechend den Inhalten aus dem Explosionsschutzdokument
informiert und jahrlich wiederkehrend unterwiesen werden. Die Einhaltung der darin
enthaltenen Vorgaben ist fir alle Mitarbeiter verpflichtend (siehe auch Betriebsanweisungen)

Beispiel: Umgang mit dem Flachendesinfektionsmittel
» Anwendung nur kleinflachig

» Es durfen wéhrend der Anwendung keine Elektrograte in unmittelbarer N&ahe
verwendet werden (Zonen sind festzulegen)

6.2.1 Betriebsanweisungen

Zusatzlich zum Explosionsschutzdokument kénnen fir explosionsgefahrdete Bereiche auch
Betriebsanweisungen erstellt werden. Diese enthalten alle erforderlichen Informations- und
Unterweisungsinhalte fir Arbeitnehmerinnen die Tatigkeiten in explosionsgefahrdeten
Bereichen durchfuihren in verstandlicher Form.

6.3 Sicherheitsdatenblatter

Fur alle gefahrlichen Stoffe muissen Sicherheitsdatenblatter vorhanden sein (EU
Sicherheitsdatenblatt).
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In diesen wird der Stoff in 16 festgelegten Punkten genau beschrieben (z.B.
Zusammensetzung, Inhaltsstoffe, Anwendungshinweise, Schutzausristungen,
NotfallmaRnahmen, etc.).

Fur den taglichen Betrieb ist es von Vorteil, wenn diese Sicherheitsdatenblatter gesammelt in
einer Mappe oder im Intranet fir jeden Mitarbeiter zuganglich sind.

Erforderlichenfalls muss eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte (z.B. Erste -
Hilfe — MaRnahmen, Schutzbekleidung, etc.) in Form einer Betriebsanweisung fur den
Umgang mit dem jeweiligen Stoff erstellt werden.

6.4 Unterweisung / Arbeitsstoffe

Gerade im Umgang mit diesen Stoffen ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter unterwiesen sind
und wissen wie sie damit umgehen und welche Vorsichts- und SchutzmalBnahmen sie
einhalten mussen.

Beispiel:
Kanisterwechsel der Desinfektionsmittel fir das Reinigungs- und Desinfektionsgerét:

Diese Mittel sind mit grofBer Sorgfalt anzuwenden. Es reicht nicht aus
Schutzhandschuhe zu tragen, es muss auch Mundschutz und Augenschutz sowie
eine Einmalschiirze richtig verwendet werden. Erforderlichenfalls sind auch
MalRnahmen zum Explosionsschutz zu bericksichtigen.

Flachendesinfektion:

Richtiges Dosieren der Mittel und Vermeidung von direktem Hautkontakt durch tragen
von Schutzhandschuhen, sowie die Verwendung von Mundschutz sind fur jeden
Mitarbeiter verpflichtend vorzuschreiben (siehe auch Explosionsschutzmal3nahmen)

6.4.1 Unterweisung/biologische Arbeitsstoffe

Im Rahmen der Evaluierung sollte die Gefahrdung durch kontaminierte MP im Rahmen des
Transportes und der Ubernahme von Medizinprodukten besonders beriicksichtigt werden.

Es muss hinsichtlich Umgang mit kontaminierten MP und die richtige Anwendung der
Schutzausriistung eine nachweisliche Unterweisung stattfinden.

6.5 Entsorgen von Arbeitsstoffen

Reinigungs- und Desinfektionsmittel mussen laut Abfallwirtschaftsplan entsorgt werden. Im
Rahmen der Entsorgung (Restmengen in Kanistern, oder Ablaufdatum tberschritten), sind
Schutzmaf3nahmen zu definieren und alle MA sind entsprechend zu unterweisen.

Eine besondere Bedeutung kommt der kritischen Begutachtung von Sieben und Containern
zu. Es kann immer wieder vorkommen, dass sich in angelieferten Sieben, bzw.
transportboxen Fremdmaterialien befinden, die ein Gefahrenpotential haben. Hier ist
besondere Vorsicht geboten, damit keine Verletzung eines MA entstehen kann. Es ist aber
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auch die richtige Abfallzuordnung der Fremdmaterialien zu beachten. Z.B.: Entsorgung von
spitzen scharfen Gegenstanden, oder kontaminierte Eimalprodukte.

7 Arbeitsmittel

7.1 Was sind Arbeitsmittel

Arbeitsmittel sind alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Gerate und Anlagen, die zur
Benutzung durch Arbeitnehmerinnen vorgesehen sind.

In einer MPA findet man sehr viele Arbeitsmittel die fur die Aufbereitung der Instrumente
notwendig sind.

Beispiele:
Reinigungs- und Desinfektionsgerat
Ultraschallreinigungsgerat
Heil3siegelgerat
Sterilisator
Dampferzeuger

Aber nicht nur Gerate die fur die Aufbereitung von Instrumenten notwendig sind, sondern
auch Reinigungsmaschinen fur den Boden und Maschinen fir Operationen die gereinigt,
desinfiziert und sterilisiert werden mussen, sind in einer AEMP im taglichen Arbeitsablauf in
Verwendung.

7.2 Arbeitsmittel / gesetzliche Vorschriften
Arbeitsmittel miissen:

» fur die jeweilige Arbeit in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz geeignet
sein.

» hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer Schutzmalnhahmen den fir sie
geltenden Rechtsvorschriften Uber Sicherheits- oder Gesundheitsanforderungen
entsprechen.

» durch entsprechende Wartung in einem Zustand gehalten werden, der den fir sie
geltenden Rechtsvorschriften entspricht

Die Anleitungen der Hersteller oder der Inverkehrbringer sind zu bertcksichtigen (z.B.
Anwendungs-, Wartungs- und Prifvorschriften).

Bei Arbeitsmittel mit Wartungsbuch sind die Eintragungen stets auf dem neuesten Stand zu
halten.
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Beispiel: Sterilisator

Hier ist es schon beim Einkauf wichtig zu wissen ob der Sterilisator der Herstellernorm
entspricht.

Auch muss die Umgebung, also der Raum in dem der Sterilisator aufgestellt ist den
Normforderungen entsprechen.

Fur den Betrieb des Sterilisators gibt es vom Hersteller Vorschriften die eingehalten werden
mussen.

Darum ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter weil3 wo diese zu finden sind und sich auch an
diese Vorschriften halt.

Wartungen sind taglich, wdchentlich, monatlich und jahrlich durchzufuhren.

Es muss geklart sein wer diese Arbeiten macht und dieser Mitarbeiter muss nachweislich
eingeschult sein.

Wenn alle Arbeiten im richtigen Zeitabstand durchgefiihrt werden und alle Téatigkeiten im
Wartungsbuch eingetragen sind, tréagt auch dies zur Sicherheit der Mitarbeiter bei.

Denn nur ein gut gewartetes Gerat wird weniger Storfalle aufweisen als ein nicht, oder
schlecht gewartetes.

7.3 Arbeitsmittel / Unterweisung

Alle Mitarbeiter missen bei den Gerdten und Maschinen, sowie den Instrumenten
eingeschult sein.

Jeder muss wissen wie er mit den Geraten umgeht.

Die Gerate missen mit der notigen Sorgfalt verwendet werden, so dass sie in einem
ordentlichen funktionsfahigen Zustand bleiben.

Es ist auch notwendig zu klaren, wer flr die Wartungen zustandig ist.
Es muss schriftliche Anweisungen geben wie die Arbeitsabldufe durchzufiihren sind.
Auch wie in einem Storfall vorzugehen ist, muss jedem Mitarbeiter klar sein.
Beispiel:
Unkontrollierter Dampfaustritt beim Sterilisator:
Jeder muss wissen:

» wo sich der NOT-AUS-KNOPF befindet

» wie dieser zu betatigen ist was nach diesem Stdrfall zu tun ist, bzw.

» wer zu verstandigen ist.

8 Pflichten der Arbeithehmer

» Schutzmal3nahmen sind gemafR Anweisungen und Unterweisungen anzuwenden.
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Arbeitsmittel sind ordnungsgemalf zu benutzen.
Die Personliche Schutzausristung ist zweckentsprechend zu benutzen.

Die eigene Gefahrdung und die Gefahrdung anderer sind zu vermeiden.

YV VYV VY V

Schutzvorrichtungen und Schutzeinrichtungen dirfen nicht entfernt oder auf3er
Betrieb gesetzt werden.

Beeintrachtigungen durch Alkohol, Suchtgifte oder Arzneimittel sind zu vermeiden.

Arbeitsunfalle, Beinaheunfalle und Gefahren sind zu melden.

9 Strategische Unfallvermeidung

» Sich immer der Gefahr bewusst sein
0 Was ist gefahrlich?
» Sein eigenes Verhalten bewusst machen
0 Wie lebe ich sicher?
» Sicheres Verhalten zur Gewohnheit machen

0 So lebe ich sicher!

10 Schutzimpfung
Alle Mitarbeiter in einer AEMP sind gegen Hepatitis B zu impfen.
Dies ist auch zu dokumentieren.

Trotz dieser SchutzmaRnahme ist die Gefahr sich mit einer Krankheit zu infizieren die durch
Blut Ubertragen wird nicht gebannt. Denn gegen Hepatitis C und gegen HIV gibt es derzeit
keine Impfung.

Darum ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter sich dieser Gefahr bewusst ist, und mit
blutverschmutzten Instrumenten, Geraten oder Wéasche sehr sorgsam umgeht und unbedingt
die personliche Schutzausristung richtig verwendet.

In den aktuellen dsterreichischen Impfplan kann jederzeit Gber das Bundesministerium far
Gesundheit eingesehen werden.

11 Persdnliche Schutzausristung (PSA)

Vom Arbeitgeber sind fur die jeweiligen Arbeiten in einer AEMP personliche
Schutzausrustungen zur Verfiigung zu stellen.

Darunter versteht man Dinge, die zum Schutz der eigenen Gesundheit verwendet werden.

Beispiele:
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11.1Einmalhandschuhe

Einmalhandschuhe sind auch wirklich nur einmal zu verwenden!

Bei allen Arbeiten mit geféhrlichen Stoffen, wie Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, beim
Hantieren mit verschmutzten Instrumenten und Maschinen sind Einmalhandschuhe zu
verwenden.

11.1.1 Gefahren (Gefahrdungen) durch Tragen von Handschuhen:

Durch zu langes Tragen der Handschuhe kann es zum Stau von Warme, Feuchtigkeit
kommen und dadurch weicht die Haut auf (Mazeration).

Handschuhbestandteile konnen Allergien auslésen wie Latex- oder Puderallergie.
Haushaltshandschuhe sind entsprechend den Herstellerangaben zu pflegen.

Die Schutzwirkung geht bei unsachgemafier Anwendung verloren.

11.1.2 Kriterien fur die Auswahl von Schutzhandschuhen
NICHT JEDER HANDSCHUH IST FUR JEDEN EINSATZ GEEIGNET!!

Berucksichtigung des Arbeitsplatzes
Sind Schnitt-, Stichverletzungen mdglich?
Wird mit S&uren, Laugen usw. gearbeitet?
Berucksichtigung der Arbeitsbedingungen
Tastgefihl, Grifffestigkeit, Fingerfertigkeit usw.
Einsatzbedingungen
Tragedauer, Schwitzen usw.
Personliche Voraussetzungen
GroRRen, Empfindlichkeit usw.

Durch Bekanntgabe der Anforderungen und der Mdglichkeit verschiedene Produktmuster zu
testen kann man den Tragekomfort und die Tauglichkeit der Einmalhandschuhe fir den
Einsatzbereich beurteilen. Erst nachdem das Produkt fir den jeweiligen Einsatz als in
Ordnung befunden wurde sollte der Preis bertcksichtigt werden.

Mitarbeiter mussen fir den richten Umgang mit Einmalhandschuhen nachweislich
unterwiesen werden.

11.1.3 Handschuharten / Beispiele

Haushaltshandschuhe sind chemikaliendicht. Sie werden meist fir Reinigungs- oder
Desinfektionsarbeiten eingesetzt. Eine Mehrfachverwendung ist méglich.
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Einmalhandschuhe werden sehr h&ufig im medizinischen Bereich verwendet. Sie schitzen
vor Krankheitserreger sind aber nicht chemikaliendicht

Spezialhandschuhe schitzen, je nach Typ vor speziellen Chemikalien, Kéalte, Hitze usw.

11.2Hautschutz

Die Verwendung von Einmalhandschuhen erfordert eine sorgfaltige Hautpflege.

Durch die Beratung des Arbeitsmediziners (betriebsarztlicher Dienst) oder des kénnen
wirksame Maflnahmen hinsichtlich Vermeidung von Hautschaden durch fehlerhaftes
Verwenden und unsachgemalie Hautpflege eingesetzt werden.

11.3Mundschutz

Bei allen Tatigkeiten bei denen Dampfe eingeatmet werden kénnen (alkoholhéltige Mittel),
oder wo die Gefahr besteht dass Flissigkeiten verspritzt werden kénnen (durchspilen von
Hohlinstrumenten mit der Spritzpistole).

11.4Augenschutz

Bei allen Tatigkeiten bei denen Dampfe entstehen (alkoholhaltige Mittel), oder wo die Gefahr
besteht, dass Flussigkeiten verspritzt werden kdnnen (durchspilen von Hohlinstrumenten mit
der Spritzpistole).

11.5Schutzbekleidung

(Einmalschirze und Kopfbedeckung)

Zur Vermeidung von Verschmutzung / Durchnassung der Bekleidung mit Flissigkeiten wie
Desinfektionsmittel oder Blut und anderen Korperflissigkeiten.

Die Verwendung der PSA hat vorschriftsmafig zu erfolgen.
Es sind alle Hygieneregeln und Unfallverhitungsvorschriften einzuhalten

Siehe: Merkblatter

12 Unterweisung

Unter einer Unterweisung (Schulung) versteht man das Erklaren von Verhaltensweisen im
Umgang mit Arbeitsstoffen und Arbeitsmitteln, sowie das richtige Vorgehen bei
Arbeitsablaufen.

Ziel der Unterweisung ist es, einen gemeinsamen Erkenntnisstand bei den Mitarbeitern
sicherzustellen.
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Die Unterweisung gehort zu den Pflichten des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber kann diese
Aufgabe einem Mitarbeiter Ubertragen, der die notwendigen Kenntnisse besitzt bzw. die
Ausbildung flr den jeweiligen Bereich hat.

Die Unterweisung muss so erfolgen, dass der Mitarbeiter die Erklarungen versteht und er
muss dies auch mit seiner Unterschrift bestatigen.

Die Unterweisung muss regelmafig wiederholt werden (jahrlich).

Unterweisungen mussen durchgefuhrt werden, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird,
sich der Arbeitsbereich &ndert, oder neue Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe zur Anwendung
kommen.

Eine Unterweisung hat auch nach einem Beinahe- oder Arbeitsunfall zu erfolgen. Das Ziel
dabei ist, einen Arbeitsunfall mit derselben Ursache in Zukunft sicher zu verhindern.

Die Unterweisung kann schriftlich oder mindlich erfolgen, auf jeden Fall hat sie nachweislich
zu erfolgen (Dokumentation!).

13 Arbeitsunfall

13.1Was ist ein Arbeitsunfall?

Ein Arbeitsunfall ist ein Unfall der sich im Zusammenhang mit der Arbeit (am Arbeitsplatz
oder am Weg zur und von der Arbeit) passiert.

13.2Was ist ein Beinaheunfall?

Ein Beinaheunfall ist eine Situation bei der ein Unfall beinahe passiert wére, aber gerade
noch verhindert worden ist (,Glick gehabt®). In diesem Fall ist es wichtig, mogliche
Gefahrdungen zu beseitigen, damit in Zukunft in der gleichen Situation nichts passieren kann
(z.B. Austausch eines schadhaften Kabels).

13.3Unfallmeldung

Im Unternehmen muss geregelt sein, an wen die Unfallmeldung zu erfolgen hat, und wer die
Unfallmeldung an die entsprechende Versicherungsstelle weiterleitet.

Warum ist diese Meldung so wichtig?
» Die Meldung von Arbeitsunfallen an die AUVA ist gesetzlich vorgeschrieben

» Versicherungsleistungen nach einem Arbeitsunfall umfassen neben der
Heilbehandlung auch die Rehabilitation / Umschulung von Versehrten sowie in
bestimmten Fallen die Entschadigung nach Arbeitsunfallen.
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14 Gefahrdungen durch spezielle Erreger

Blut und anderen Kérperflussigkeiten konnen fir Mitarbeiter in der AEMP gefahrlich werden.
Daher sind im Folgenden Merkblatter aufgelistet. Aus diesen ist zu entnehmen um welche
Erreger es sich im Besonderen handelt und welche Méglichkeiten der Ubertragung es gibt.

Fur das Verstehen um die Wichtigkeit der Einhaltung aller Mal3nahmen zur Vermeidung von
Unfallen, sind in den Merkblattern die jeweiligen Krankheitshilder in Kurzform beschrieben.

Auch ist Ubersichtlich dargestellt welche SofortmafRnahmen bei Kontakt mit Blut oder
anderen Korperfliissigkeiten zu ergreifen sind.

Sehr wichtig sind aber MaRnahmen um Verletzungen oder andere Ubertragungswege (Z.B.
Spritzer ins Auge) von vorne herein zu vermeiden.

Auch diese Punkte sind in den Merkblattern (siehe Punkt 14) enthalten.
Das Krankheitsbild ist nicht Inhalt dieses Unterrichtes.

Die Merkblatter dienen der besseren Verstandlichkeit fir MaRnahmen im Sinne des
Arbeitnehmerinnenschutzes.

15 Arbeitnehmerinnenschutz/Unterricht im Praktikum

Im Praktikum sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgende Kompetenzen
erwerben:
e kennt die personliche Arbeitsschutzausriistung und wendet dies korrekt an;
e kennt die Pflichten des Arbeitnehmers und arbeitet in Ubereinstimmung mit
beruflichen und organisatorischen Bestimmungen
e kennt Gefahrenquellen im Rahmen der Aufbereitung von MP
e beherrscht den richtigen Umgang mit Ausscheidungen und Abfallen aus dem
medizinischen Bereich
e erkennt auszuscheidende Materialien in Instrumentensieben, um
Fremdmaterialien auszusortieren und der richtigen Entsorgung zuzufihren
e beherrscht den Umgang mit Prozesschemikalien in Geraten, um die
Wirksamkeit dieser sicherzustellen;
e kann Maschinen und Betriebsmittel (z. B. Leitern) sicher und ordnungsgemaf
verwenden
e erkennt  Ablaufstérungen und setzt  folgerichtigen Mal3nahmen
(Vorgehensweise) bei Ablaufstérungen
e kann Chemikalien rechtskonform lagern
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16 Literatur

Skriptum Fachkunde 2 (Sicherheitstechnik Heinz) — Beschreibung Arbeitsunfall

Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz und zugehdrige Verordnungen (VEXAT,
Arbeitsmittelverordnung); Chemikaliengesetz und zugehdrige Verordnungen

http://www.ris.bka.gv.at/Default.aspx

GHS:

http://www.umweltbundesamt.at/chemikalien/ghs clp

http://bgcformulare.jedermann.de/?selectedMenuld=plakat ghs

CD-ROM fiur Gesundheitsberufe

Arbeitsblatter: http://www.eval.at/

Merkblatter: Institut fir angewandte Hygiene

Fachliche Unterstitzung bei Hepatitis B und C, HIV und biologischen Arbeitsstoffen durch
Frau Mag. Bettina Weinmayr
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17 Merkblatter

17.1 Merkblatt - HIV

Erreger und Ubertragungswege

= Erreger sind die Humanen Immunschwéche Viren (HIV-1 bzw. HIV-2)

B eine Infektion mit HIV verursacht die Entstehung eines Defektes der Immunabwehr, deren
schwerste Form AIDS (Aquired Immuno Deficency Syndrom) darstellt.

= Im Blut, Samenflussigkeit und Vaginalsekret von Infizierten ist HIV meist in hohen
Viruskonzentrationen zu finden. Eine Ubertragung erfolgt dabei entweder durch
parenteralen Kontakt oder (seltener) durch Spritzer dieser erregerhaltigen Flussigkeiten
auf Schleimhaute. Auch eine Ubertragung durch Muttermilch ist moglich. Eine
Ubertragung durch andere Korperflissigkeiten (Speichel, SchweiR, Tranenflissigkeit,
unblutiger Urin), die ebenfalls HIV in niedrigen Konzentrationen enthalten kdnnen, ist nicht
bewiesen.

B Die 3 Hauptlubertragungswege sind:

>

ungeschutzter Geschlechtsverkehr (auf diesem Weg kann auch Hepatitis B
Ubertragen werden!)

Einbringen von erregerhaltigem Blut oder Blutprodukten in die Blutbahn (=
parenterale Ubertragung, z.B. durch Nadelstichverletzungen, ,Nadeltausch* bei i.v.
Drogenabhangigen, Transfusion von kontaminierten Blutkonserven od.
Blutprodukten)

Ubertragung von der infizierten Mutter auf das Kind: vor oder wahrend der
Geburt, bzw. nach der Geburt (durch Stillen)

B> HIV wird NICHT tbertragen durch:

V V V V V V

Kdrperkontakte im alltdglichen sozialen Umgang (Hande schiitteln, etc.)
gemeinsame Benutzung von Geschirr und Besteck

gemeinsame Benutzung von sanitaren Einrichtungen

Insektenstiche

Tropfcheninfektion (Husten, Sprechen)

Die Ansteckungsfahigkeit ist in den ersten Wochen nach Infektion (noch bevor
sich Antikdrper gebildet haben!) und bei fortgeschrittenem Immundefekt und
Auftreten klinischer Symptome besonders hoch.
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Fortsetzung Merkblatt HIV (Seite 2 von 3)

> Das Ubertragungsrisiko durch Verletzungen mit HIV-Kontaminierten spitzen bzw.

scharfen Gegenstanden (Nadelstichverletzungen) ist im Fall von HIV deutlich

geringer als bei Hepatitis B:
HIV: ca. 0,3 %

HBV: ca. 30 %

Erkrankungsbild

B Inkubationszeit: 6 Tage - 6 Wochen

B HIV - Primarerkrankung: Fieber, akute Lymphknotenschwellung, Schluckbeschwerden,
etc. Krankheitsbild ist meist sehr schwach ausgepragt und
verschwindet nach ca. 1 bis 2 Wochen wieder. Die
Primarerkrankung wird, sofern kein Infektionsrisiko vorliegt,
meist nicht mit einer HIV-Infektion in Verbindung gebracht.
Priméarerkrankung geht anschliel3end tber in eine

= symptomlose HIV-Infektion: kdénnen Monate bis viele Jahre dauern, HIV-
Antikorpernachweis ist oft einziger Hinweis auf eine
bestehende Infektion.

= AIDS: schwerer Immundefekt (Sinken der CD4-Zellen-Anzahl)
meist gekennzeichnet durch das Auftreten schwerer sog.
opportunistischer Infektionen (=Infektionen durch

Krankheitserreger oder Umweltkeime, die beim Gesunden
keine od. nur leichte Erkrankungen verursachen, z.B. Candida
albicans-Infektionen)

Auftreten von boOsartigen Krebserkrankungen (z.B. Kaposi-
Sarkom, B-Zell-Lymphom)

Praventionsmal3nahmen zur Vermeidung berufsbedingter HIV-Infektionen in der
Medizinprodukteaufbereitung

» Qrof3te Sorgfalt beim Arbeiten mit Instrumenten oder Materialien, die mit
Kdrperflissigkeiten verunreinigt sind

» Tragen von Schutzhandschuhen bei mdglichem Kontakt mit virushaltigen
Kdrperflissigkeiten

» Tragen von Mundschutz und Schutzbrille (ggf. Einmalschiirze) wenn mit dem Verspritzen
von erregerhéltigem Material gerechnet wird und bei mdglicher Entstehung von
virushaltigen Tropfchen
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Fortsetzung Merkblatt HIV (Seite 3 von 3)

» sichere Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenstanden (Kanulen, zerbrochenes
Glas), die mit Blut und anderen Koérperflissigkeiten in Beriihrung gekommen sind (kein
,recapping“ von Spritzen)

» Entsorgungsbehalter zu max. 2/3 befillen (keine weiteren Nadeln in bereits Uberflllte
Behélter nachdrtcken, Behalter nicht umftllen!)

> DesinfektionsmalRnahmen mit viruswirksamen Verfahren bzw. Mitteln durchfiihren

Die Einhaltung dieser VorsichtsmalRnahmen bietet auch entsprechenden Schutz vor
Infektionen mit dem Hepatitis B und C-Virus!!!

Malnahmen bei Verletzungen mit kontaminierten Gegenstanden (Nadelstiche,
Schnittwunden)

= Blutung induzieren, d.h. Wunde sofort und ausreichend lange (mehrere Minuten)
auspressen

B> Wunde gleichzeitig ausgiebig mit viruswirksamem Handedesinfektionsmittel desinfizieren.
Es muss brennen!!!

B> Fur die weitere Vorgehensweise unbedingt sofort Kontakt mit der zustdndigen Stelle
(diensthabender Arzt, Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragter,...) aufnehmen.

B nach Beratungsgesprach mit dem zustandigen Arzt und Abklarung des Infektions-Risikos
im Anlassfall umgehend medikamentdse Prophylaxe einleiten (je friher desto besser)

B> Dokumentation des Zwischenfalls (bzw. Beinahe-Zwischenfalls) und Einleitung
entsprechender MalRnahmen (z.B. Personalschutzschulung) zur Verhitung kanftiger
Zwischenfalle.
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17.2 Merkblatt — Hepatitis B

Erreger und Ubertragungswege

= Hepatitis B ist weltweit eine der haufigsten Infektionskrankheiten
B Der Erreger der Hepatitis B ist das Hepatitis B - Virus (HBV),

B> Es besitzt eine EiweiBhille und ist gegenuber Umwelteinflissen (auch
Desinfektionsmitteln) relativ widerstandsfahig

B> HBV ist, ebenso wie das HIV-Virus im Blut und in anderen Kdrperflissigkeiten von
Infizierten (Speichel, Schweil3, Tranenflissigkeit, Sperma und Muttermilch) enthalten

B> HBV ist aufgrund der hohen Viruskonzentration im Blut von Infizierten (im Serum bis zu
10%ml) ein hochinfektidser Erreger

= Die HBV-Ubertragung erfolgt in erster Linie durch das Eindringen von Blut oder anderen
Korperflissigkeiten einer infizierten Person in die Blutbahn oder das Gewebe des
Empfangers (= parenteraler Weg)

B Ubertragungswege:

uberwiegend durch:

» Stich- u. Schnittverletzungen durch mit Blut- u. Blutprodukte verunreinigte spitze und
scharfe Gegenstande (Kanulen, Lanzetten, zerbrochenes Glas)

ungeschiitzten Geschlechtsverkehr mit Infizierten

Ubertragung vor oder wahrend der Geburt von der infizierten Mutter auf das Kind
(=vertikale Ubertragung)

» Bluttransfusionen oder Gabe von Blutprodukten (mittlerweile konnte das
Infektionsrisiko durch intensivere Kontrollen deutlich gesenkt werden)

gemeinsamer Gebrauch von Drogenbesteck

» Dialysegerate

» kontaminierte Gerate durch mangelnde Hygiene bei Akupunktur, Mani- und
Pedikiren, Tatowierungen und Piercings.

B Inkubationszeit: 1 — 6 Monate

B> Krankheitsbild: 2/3 der HBV-Infizierten bilden eine akute Hepatitis mit oder ohne
Gelbsucht aus, ein Drittel der Infektionen verlauft symptomlos.

90% aller akuten Hepatitis-B-Erkrankungen beim Erwachsenen heilen vollstdndig aus
und fuhren zu einer lebenslangen Immunitat.
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Fortsetzung Merkblatt HBV (Seite 2 von 2)

Ca. 5-10% der Erkrankungsfalle konnen in eine chronische Hepatitis tibergehen. Bei
chronischen Verlaufen unterscheidet man den asymptomatischen HBsAg-Tragerstatus
(wichtigste Infektionsquelle) von der chronischen Hepatitis B.

Ohne Therapie entwickelt sich bei ca. der Halfte aller Patienten mit chronischer Hepatitis
B eine Leberzirrhose.

PraventionsmalRnahmen im Umgang mit Infizierten

Bester Schutz: Hepatitis B-Impfung

B> Alle Beschaftigten im Gesundheitswesen, bei denen Hepatitis B am Arbeitsplatz
vorkommen kann, sollen Hepatitis B geimpft sein.

B Die Kosten fiir die Impfung werden von der AUVA bernommen

B> Ein ausreichender Impfschutz liegt vor, wenn die schiitzenden Antikdrper (Anit-HBs-
Titer) nach erfolgter Grundimmunisierung in Konzentrationen von uber 10 IE/l vorliegen.

Weitere Schutzmallnahmen:

B im Gesundheitswesen:

>

Tragen von Schutzhandschuhen bei mdglichen Kontakt mit virushaltigen
Kaorperflissigkeiten

Tragen von Mundschutz und Schutzbrile wenn mit dem Verspritzen von
Kdrperflissigkeiten oder dem Entstehen von feinen, virushaltigen Tropfchen (Aerosolen)
gerechnet wird.

sichere Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenstanden, die mit Blut und anderen
Korperflussigkeiten in Berihrung gekommen sind (kein ,recapping” von Spritzen)

Untersuchung von Blutspenden und anderen Blutprodukten auf HBV-Antikdrper
Getrennte Dialysegerate fir infizierte und nicht infizierte Patienten

Einhaltung der Hygienerichtlinien bei der Aufbereitung von Instrumenten und
Gegenstanden die mit Blut und anderen Korperflissigkeiten in Berlhrung gekommen
sind.

B im privaten Bereich:

>
>

kein gemeinsamer Gebrauch von Rasierklingen, Zahnbirsten und Manikirbesteck

kein ungeschutzter Geschlechtsverkehr (mit haufig wechselndem Partnern)

Seite 25 von 35



OGSV - Fachkundelehrgang 1 4 Arbeitssicherheit in der AEMP

17.3 Merkblatt — Hepatitis C

Erreger und Ubertragungswege

B> Der Erreger der Hepatitis C ist das Hepatitis C - Virus (HCV), der Mensch ist der einzige
naturliche Wirt

B> HCV ist im Blut und (in niedrigen Konzentrationen) in anderen Korperflissigkeiten
(Speichel, Schweil3, Tranenflissigkeit, Sperma und Muttermilch) enthalten

= Die HCV-Ubertragung erfolgt in erster Linie auf parenteralem Weg durch das Eindringen
von Blut oder anderen Kdorperflissigkeiten einer infizierten Person in die Blutbahn oder
das Gewebe des Empféangers

B Ubertragungswege:

tiberwiegend durch:

» Bluttransfusionen oder Gabe von Blutprodukten (mittlerweile konnte das
Infektionsrisiko durch intensivere Kontrollen deutlich gesenkt werden)

» gemeinsamer Gebrauch von Drogenbesteck

» Dialysegerate

weniger haufig bzw. wenige Falle bekannt:

» blutende zahnarztliche Behandlungen
» Endoskopie

» kontaminierte Gerdte durch mangelnde Hygiene bei Akupunktur, Mani- und
Pedikiren, Tatowierungen und Piercings.

» ungeschutzter Geschlechtsverkehr mit Infizierten

B Inkubationszeit: 15 — 160 Tage

B> Krankheitsbild: 25% der HCV-Infizierten bilden eine akute Hepatitis aus, wobei 50-70%
der Erkrankungsfélle in eine chronische Hepatitis Ubergehen. Bei ca. 20% der
Patienten mit chronischer Hepatitis C entwickelt sich eine Leberzirrhose
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Fortsetzung Merkblatt HCV (Seite 2 von 2)

PraventionsmalRhahmen im Umgang mit Infizierten

B im Krankenhausbetrieb:

» Tragen von Schutzhandschuhen bei moglichen Kontakt mit virushaltigen
Korperflissigkeiten

» Tragen von Mundschutz und Schutzbrille bei mdglicher Entstehung von
virushaltigen Aerosolen

» sichere Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenstanden, die mit Blut und
anderen Korperflissigkeiten in Bertihrung gekommen sind (kein ,recapping” von
Kanulen)

Untersuchung von Blutspenden und anderen Blutprodukten auf HCV-Antikorper

Getrennte Dialysegerate flr infizierte und nicht infizierte Patienten

B im privaten Bereich:
» kein gemeinsamer Gebrauch von Rasierklingen, Zahn- und Manikirbesteck

» kein homosexueller bzw. heterosexueller Geschlechtsverkehr (mit haufig
wechselndem Partnern) ohne Kondom

B> Wo besteht keine Gefahr?

» beim gemeinsamen Gebrauch von Glasern, Geschirr, Besteck, Bettwésche und
Handtiichern (sofern kein Blut von offenen Wunden vorhanden ist)

> Es besteht keine Ubertragungsgefahr durch stillende Miitter!

Meldepflicht und Isolierungsmaflnahmen

B Die Einzelunterbringung ist in der Regel nicht erforderlich

» Meldepflicht besteht bei Erkrankung und Tod
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17.4 Merkblatt — Vorgehen bei Kontakt mit biologischen Materialien

Maflnahmen bei Kontakt der Hande mit Blut und anderen biologischen Arbeitsstoffen

=
=Y
=Y
=Y
=Y

WICHTIG: Beim Hantieren mit Blut und anderen biologischen Materialien immer
Schutzhandschuhe tragen!

Grobreinigung der kontaminierten Stelle mittels desinfektionsmittelgetranktem
Einmalhandtuch od. Zellstoff

Hande unter flieBendem Wasser unter Vermeidung von Verspritzen grindlich
abspulen und anschlielRend mit Wasser und FlUssigseife waschen

Mit Einmalhandtuch abtrocknen

Handedesinfektion mit einem viruswirksamen Handedesinfektionsmittel (mindestens
60 Sekunden lang einwirken lassen)

Bei rissiger od. verletzter Haut: Wunde abdecken wund ggf. zwei Paar
Schutzhandschuhe Ubereinander tragen

Maflnahmen bei Kontakt der intakten Haut und Schleimhaut mit biolog. Arbeitsstoffen

WICHTIG: Wenn mit dem Verspritzen von biologischen Materialien zu
rechnen ist, unbedingt Schutzausristung (Schutzbrille und Mundschutz)

B

tragen!!

Haut: Grobreinigung der kontaminierten Stelle mittels desinfektionsmittelgetranktem
Einmalhandtuch od. Zellstoff, Stelle anschlieend mit einem viruswirksamen
Handedesinfektionsmittel unter Verwendung eines frischen Tupfers desinfizieren

Mund: Schleimhaut sofort ausgiebig mit Wasser und anschlieBend mit einem
schleimhautvertraglichen Desinfektionsmittel spilen.

Augen: sofort ausgiebig mit Wasser (vorzugsweise aus Augenspllflasche) spulen,
ggf. anschlieBend schleimhautvertragliche Desinfektionsmittelldsung anwenden
(Achtung auf korrekte Verdinnung)
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Maflnahmen zur Vermeidung von Verletzungen mit spitzen und scharfen
Gegenstanden

sofortige Entsorgung von benutzten Kanilen, Lanzetten, zerbrochenen Blutréhrchen
etc. in durchstichfeste, bruchsichere und entsprechend gekennzeichnete
Entsorgungsbehalter

Entsorgungsbehalter zu max. 2/3 befillen (keine weiteren Nadeln in bereits tberfillte
Behalter nachdrucken, Behalter nicht umfillen!)

kein recapping (d.h. kein Halten der Schutzkappe und Zurlickstecken der benutzten
Kanule) bzw. nur  ,einha&ndiges  recapping®  mittels  entsprechender
Schutzkappenhalterungen (z.B. Metallkegel)

SofortmalRnahmen bei Verletzungen mit kontaminierten Gegenstanden (Nadelstiche,

Schnittwunden)

y & & I

Blutung induzieren, d.h. Wunde sofort und ausreichend lange (mehrere Minuten)
auspressen

Wunde gleichzeitig ausgiebig mit viruswirksamem Handedesinfektionsmittel
desinfizieren. Es muss brennen!!!

Fur die weitere Vorgehensweise unbedingt sofort Kontakt mit der zustandigen Stelle
(diensthabender Arzt, Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragter,...) aufnehmen.

Dokumentation des Zwischenfalls ( bzw. Beinahe-Zwischenfalls) und Einleitung
entsprechender Mal3nahmen (z.B. Personalschutzschulung) zur Verhutung kunftiger
Zwischenfalle.
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18 Anhang Arbeitsblatter

18.1 Arbeitsblatt — MalRnahmenblatt

MASSNAHMENBLATT
Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstatte (Tatigkeit): Dokument-Nr.:
Festgestelite Malnahmen Zustandiger Termin Kontrolle
Gefahrdung oder Belastung technisch - organisatorisch - personenbezogen 9
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18.2 Arbeitsblatt — Arbeitsstoffe
Verzeichnis der gefahrlichen Arbeitsstoffe

Arbeitsplatz/Bereich:

Erhebung durch:

zu Dokument-Nr.:

Datum:

Nr.

Handelsprodukt /
Hersteller

Ersetzbarkeit
Uberpruft?

Aktuelles Sicherheits-
datenblatt vorhanden?

Durchschnittliche(r)

ja

nein

ja

nein

Verbrauch/
Zeiteinheit

Menge am Lager

Gefahrenkennzeichnung
H-Séatze/P-Satze

Grenzwert
(8 45 ASchG)
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18.3Arbeitsblatt — Arbeitsmittel

Beilageblatt:
Verzeichnis der prifpflichtigen Arbeitsmittel

z.B. Stapler, Rolltore, Krane, Absaugungen

Verwendungsort Priafbuch- Priafungs- Prifung erfolgt
Arbeitsmittel (Arbeitsplatz/ . 9 9 9 Letzte Priifung | Nachste Prifung
: Aufbewahrungsort intervall durch
Bereich)
04 FK 1_ Arbeitssicherheit in der AEMP (Enko) 2015_1 .docSeite 33 von 35 DGKS Enko







18.4 Unterweisungsblatt

Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstatte:

UNTERWEISUNGEN

Dokument-Nr.:

Datum

Unterwiesener

18.4.1.1 Unterweisungsinhalt

unterwiesen durch

Unterwiesen und
verstanden
(Unterschrift)

Né&chste
Unterweisung
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Seite 35 von 35




	Maria Theresia Enko
	Arbeitssicherheit in der  Medizinprodukteaufbereitung
	1 Ziel des Unterrichtes:
	2 Änderungen zu Vorversionen:
	3 Einführung
	4 Evaluierung Gefahren und Gefährdungen / mögliche Gefahren in einer AEMP
	4.1 Ermittlung und Beurteilung von Gefahren (Evaluierung)
	4.2 Informationssammlung
	4.3 Risikobeurteilung
	4.4 Festlegen und Durchführen von Maßnahmen

	5 Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument
	6 Arbeitsstoffe
	6.1  Arbeitsstoffe / Kennzeichnung
	6.2  Gefährliche Arbeitsstoffe / Verordnung explosionsfähige Atmosphären (VEXAT)
	6.2.1 Betriebsanweisungen

	6.3 Sicherheitsdatenblätter
	6.4 Unterweisung / Arbeitsstoffe
	6.4.1 Unterweisung/biologische Arbeitsstoffe

	6.5 Entsorgen von Arbeitsstoffen

	7 Arbeitsmittel
	7.1  Was sind Arbeitsmittel
	7.2 Arbeitsmittel / gesetzliche Vorschriften
	7.3 Arbeitsmittel / Unterweisung

	8 Pflichten der Arbeitnehmer
	9 Strategische Unfallvermeidung
	10 Schutzimpfung
	11 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
	11.1 Einmalhandschuhe
	11.1.1 Gefahren (Gefährdungen) durch Tragen von Handschuhen:
	11.1.2 Kriterien für die Auswahl von Schutzhandschuhen
	11.1.3 Handschuharten / Beispiele

	11.2 Hautschutz
	11.3 Mundschutz
	11.4 Augenschutz
	11.5 Schutzbekleidung

	12 Unterweisung
	13 Arbeitsunfall
	13.1 Was ist ein Arbeitsunfall?
	13.2 Was ist ein Beinaheunfall?
	13.3 Unfallmeldung

	14 Gefährdungen durch spezielle Erreger
	15 ArbeitnehmerInnenschutz/Unterricht im Praktikum
	16 Literatur
	17  Merkblätter
	17.1  Merkblatt - HIV
	Fortsetzung Merkblatt HIV (Seite 3 von 3)

	17.2  Merkblatt – Hepatitis B
	Fortsetzung Merkblatt HBV (Seite 2 von 2)

	17.3  Merkblatt – Hepatitis C
	17.4  Merkblatt – Vorgehen bei Kontakt mit biologischen Materialien

	18 Anhang Arbeitsblätter
	18.1 Arbeitsblatt – Maßnahmenblatt
	18.2 Arbeitsblatt – Arbeitsstoffe
	18.3 Arbeitsblatt – Arbeitsmittel
	18.4   Unterweisungsblatt

	Zuständiger
	18.4.1.1 Unterweisungsinhalt

